
Erste Satzung zur Anderung der Satzung des Marktes Oberthulba für die
öffentliche Entwässerungsanlage

(Entwässeru n gssatzu n g -EWS-)

Vom 14.01.2022

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der
Gemeindeordnung (Go), sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Markt Oberthulba folgende Satzung:

sl
Anderung der Satzung

Die Entwässerungssatzung -EWS- vom 28.11.2016 (Amtsblatt des Marktes
Oberthulba Nr. 46 vom 09.12.2016) wird wie folgt geändert:

ln $ 17 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte ,,auf Kosten des Grundstückseigentümers"
gestrichen.

s2
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

14.01.2022U

ht
Mario Götz

1. Bürgermeister



Satzung
für die öffenfl iche Entwässerungsan tage

des Marktes Oberthulba
(Entwässerungssatzung -EWS-) vom 2g.1 1.2016

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der
.Gemeindeordnung (Go), sowie Art. g4 Abs. 2 satz 1 des Bayerischen
wassergesetzes (BaywG) errässt der Markt oberthulba folgende satzung:

öffenu ich"S Ji n ri"t tu n g

(1) Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung a)r Abwasserbeseitigung
(E ntwässerun gsein richtu ng).

(2) Aft und umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Markt.

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffenflichen Straßengrund
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse.

s2
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende undeinem gemeinsamen Zweck dienende-Grundeigentum desselben Eigentümers, daseine selbständige wirtschaftliche Einheit bibel auch wenn es sich um mehrere
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handett.Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu
berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriftengelten auch für Teileigentümer, Erbbaubeiechtigte, Wonnunjseigentümer,
Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige a)r Nutzung einesGrundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglici Berechtijten ist jeder
berechtigt und verpflichtet; sie haften ats Gesamtschuldner.

s3
Begriffsbestimmungen

lm Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung

Abwasser
ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei
Trockenwetter damit zusammen äbftießende Wasser (Schmutzw"r."ri sowiedas von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten
Flächen gesammelt abfließende wasser (Niederschlagswasser).
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Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen
Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu
bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist
insbesondere das häusliche Abwasser.

Kanäle

sind M ischwasserkanäle, Schm utzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle
einschließlich der Sonderbauwerke wie z.B. Schächte, Regenbecken,
Pumpwerke, Regenüberläufe.

Schmutzwasserkanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von schutzwasser.

Mischwasserkanäle

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser
bestimmt.

Regenwasserkanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.

Sammelkläranlaqe

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers
einschließlich der Ableitung zum Gewässer.

7. Grundstücksanschlüsse

bei Freispiegelkanälen :

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht.

bei Druckentwässerung :

die Leitung vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.

bei Unterdruckentwässerung :

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts

8. Grundstücksentwässerunqsanlaqen

sind
- beiFreispiegelkanälen:

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers
dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im
Beda rfsfall erforderl iche Hebean lage zu r ord n u ngsgemä ßen Entwässeru ng
eines Grundstücks (g I Abs. 4).
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bei Druckentwässerung :

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers
dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts.

bei Unterdruckentwässerung :

die Einrichtung eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers
dienen, bis zum Hausanschlussschacht.

Kontrollschacht

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und wartung der Anlage dient

Abwassersammelschacht (bei Druckentwässeru ng)

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerunq)

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum
sowie einer Absaugventilein heit.

12. Messschacht

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder für die
Entnahme von Abwasserproben.

13. Abwasserbehandlungsanlagq

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor
Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen
insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie
An lagen zu r (Vor-) Behand lung gewerblichen oder i nd ustriellen Abwassers.

14. FachlichqeeigneterUnternehmer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an
Gru ndstücksentwässeru ngsan lagen fachku nd ig auszufü h ren. Voraussetzu ng
für die fachliche Eignung sind insbesondere
- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verant-

wortlichen technischen Leitung,
- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche

Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksent-
wässerungsanlagen,

- die Verfügbarkeit der benötigten werkzeuge, Maschinen und Geräte,



die Verfügbarkeit und Kenntnis
Vorschriften,
eine interne Qualitätssicherung
Dokumentation)

der entsprechenden Normen und

(Weiterbildung, Kontrolle und

s4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach
Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er
ist berechtigt, nach Maßgabe der $$ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die
Entwässerungseinrichtung einzuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann
unbeschadet weitergehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht
verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden.
Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der Markt.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres von

der öffentlichen Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann und
besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des
unverhältnismäßig hohen Aufiruands nicht möglich ist.

(4) Der Markt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die
gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

s5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (S 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (S 4) sind verpflichtet, auch unbebaute
Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser
anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren
Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

( ) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn
der Benutzung des Baus hergestellt sein. ln allen anderen Fällen ist der Anschluss
nach schriftlicher Aufforderung durch den Markt innerhalb der von ihm gesetzten Frist
herzustellen.
























